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XIV~ Gesetzgebungsperiode . 
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEI~ 

Z. 11 0502j29-Pt'. 2/77 

An den· 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
Wie n ,1. 

Wi en, 1977 05 27 

4()86 JI\13 . 

1977 .. 05 .. 21 
:zU 10.f3JJ 

Auf die Anfrage der AbgeOl'dneten' Ing. Gassner und Genossen vom 
28. März 1977, Nr. 1083jJ, betreffend Gewährung von Nebengebühren an 
Vertragsbedienstete beim Truppenübungsplatz Seetaleralpe, beehre ich 
mich mitzuteilen: 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung hat eine Forderung auf 
Einführung einer Höhenzulage (Aufwandsentschädigung nach § 20 GG 1956) 

für jene zivilen Angehörigen der Heeresverwaltung, die ständig auf 
hochalpinen Truppenübungsplätzen eingesetzt sind, erstmals im Jahr .1972 

beantragt~ Dieser Antrag sowie ein weiterer Antrag aus dem Jahr 1973 

mußten vom Bundeskanzleramt einvernebmlichmit dem Bundesministerium für 
Finanzen als unzulänglich begründet abgelehnt werden. Erst im Jahr 1976 
hat das Bundesministerium für Landesverteidigung einen neuerlichen, und 
zwar diesmal ausreichend begründeten Antrag, vorgelegt. 

Inzwischen sind für den Bereich der Post und des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik Höhenzulagenregelungen im Jahr 1976 ergangen. Der 
Antrag des. Bundesministeriums für Landesverteidigung wich aber von diesen 
Regel~ngen ab. Wegen der Gleichartigkeit der Voraussetzungen mußte die 
Regelung für das Bundesministerium für Landesverteidigung an diesen 
anderen Höhenzulagenregelungen im Bundesbereich orientiert werden. In 
diesem Sinne hat das Bundeskanzleramt eine zustimmende Erledigung ausge­
arbeitet, der das Bundesministerium für Finanzen bereits zugestimmt hat. 
Die Vertragsbediensteten der Heeresverwaltung Helmut Huber und 
Valentin Stal1er werden durch diese Höhenzulagenregelung, die mit 
Wirkung 1. Jänner 1976 erfolgt, erfaßt. 

1096/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Zu 3) 

Zu 4) 

-3-

~'larln ist mit der VollendLU'1g des Bauabschnittes 2 im Stadtberei.c.:fl ~vaidIlofen/ 

i'bbs der Wt:yrer Blmdesstraße CB 12J ) zu rechnen ? 

Im Bauprogx'amn 1977 ist für das Bauvorhaben v{aidhofen/Ybbs 11 auf der 

\veyrer Stra1j(; nur der Beginn für /11"'bei ten an mehreren Brückenobj etten zwischen 

km 2/+,9 und 27)7 vorgesehen. Die Kreditrate bf:td3.;:lt 0,5 I'/Iill. S 1)1"ld soll jln 

Laufe des J anres äuf 1 Mill. Saufgestockt werd.en. Für die2,e BrUckenobj ekte i8 t 

eine Bauzeit bis 1979 vorgesehen. 

Wann die Kreditmittel für die Str2J?..enba1...lten in diesem Abschnitt rechtzeitig 

zur Ver:0Jgtlr;g gestellt werden können - das h8-"lgt noch von den entsprechenden Ver­

haYldlungen mit dem Land Niederösterrei.ch rOr die ,T2J1re :1.978/1979 ac) - so rechn~::'t 

man rfLi.t der Fe"f,tigstellung 1980/81. 

\>Jann wird mit der Detailprojektierung der Umfa~-ll"'lmg vJa5.dhofen/Ybbs (Ybbst2.ler 

Bundesstra.ße B 31 ) begonnen werden, da die Ent;last'Jr~ des Haidhofener Stadtge­

bietes vom Durchzugsverker.lI' außerordentlich wichtig ist? 

Der Zeitl)1..mkt des Beginnes der Detailprojektierurlg fOr die lJrnfallY'ung 

Wai.jJ.'1ofen/Ybbs iTil Zuge der B 31 kenn nicht abgeschätzt Ker:::len. 

Vorerst wird am generellen &1t '!'Jur.r gearbeitet, der daJlJl erst die Zusti.'TllT!u.rlg 

des Bunde srri.ini s teriums finden muß. 

Aber auch zu diesem Abschnitt ist zu sagen, daß die Notwendigkeit des Ausbaues 

noch nicht gegeben ist. Gemä.ß der Dringlicr-.t1\eitsreihul1g 1975 fUr die Bundesstraj)e~ 

ist dieser Bereich der Ortsumfahrung Haidl10fen/"'1'bbs in die Drir.glic:lkeits2tÜ.fe 2 

mit der Reihur.gsnumner 59 eingereiht. 

Es gilt hiefül' genauso wie bereits 1.L1"lter Pkt; .1) erläutert, daß ii'Tl Burdesland 

Dazu gehört zum Beispiel der Abschnitt VJaidhofe~:"jYobs II auf der B 121, der e2.'st 

straßenbau.'11äßig :im nächsten Jahr begonnen werderl kann, weil einerseits die Brüd:en 

obj ekte noch nisht so weit und anclererse:Lts di'2 Geldt"lIi.tt~l) niCht. VOrl"l2Xlden 

den Auftrag bereits heuer zu vergeben bzw. öffenl:J.ich aUf'jUSCr;relbe:L 

1/ 
~rf: ; . 
II 1\ J~ ('f1 i~ 1\1 
I \.I~ J '\ \.; v 

v 

sind, 
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